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Karriere an der Uni Zürich: Spezialhürden für Frauen

Politikerinnen aller Farben beklagen
den geringen Frauenanteil unter den Pri-
vatdozenten und Professoren an der Uni
Zürich. Während der Studentinnenanteil
mittlerweile auf knapp 50% gestiegen ist

(allerdings höchst unterschiedlich verteilt
auf Fakultäten und Fachgebiete), ist der
Anteil der Frauen im oberen Kader noch
bedenklich mager. Warum? An einem ent-
scheidenden Ort 'klemmt' es ganz gewal-
tig mit der Frauenförderung in diesen
akademischen Gefilden: Bei der Erteilung
der 'Venia legendi', der Lehr-Erlaubnis.
Diese Lehr-Erlaubnis gewährt das Recht,
als Privatdozentin auf einem bestimmten
Gebiet Vorlesungen und Übungen für
Studierende abzuhalten. Aus dem Kreis
der Privatdozentinnen werden normaler-
weise die Professorinnen gewählt.

Nur fachliche Qualifikation als Ent-
scheidungsbasis?

Zur Erteilung der Lehr-Erlaubnis liegt
einem Fachgremium (in der Regel Pro-
fessorlnnen der Fakultät) die Habilitation
der Kandidatin oder des Kandidaten vor.
Zur Beurteilung dieser Arbeiten dient 'die
fachliche Qualifikation und die Eignung
für die zu erfüllende Aufgabe', schreibt
der Regierungsrat. Eigentlich logisch,
nimmt frau an, doch weit gefehlt: da spie-
len noch ganz andere Kriterien eine eben-
so gewichtige Rolle. Kriterien allerdings,
die weder fass- noch überprüfbar und
auch nicht beweisbar sind, weil sie von
den Professoren 'im stillen Kämmerlein'
vorgebracht und nicht öffentlich gemacht
werden. Zum Beispiel die Person der
Kandidatin, deren 'Aufmüpfigkeit', deren
Hintergrund und anderes mehr.

Eine Frau, dergenau das widerfahren
ist und deren Habilitationsschrift nach vier
Jahren - trotz ausgezeichneter Qualifika-
tionen - durch einen Rekursentscheid
des Regierungsrates abgelehnt wurde,
hat sich zur Wehr gesetzt : die Philosophin
Ursula Niggli. In ihrem 1990 erschiene-
nen Buclü' leuchtet sie die Hintergründe
des Verfahrens aus und versucht, den
ablehnenden Entscheid zu ergründen. In

einem zweiten BuchF> fasst sie die Ergeb-
nisse einer Umfrage zusammen, welche
sie in den Jahren 1979 bis 1990 bei Frau-
en und Männern durchführte, die an der
Universität Zürich eine Habilitationsschrift
einreichten.

Frauenförderung auf dem Papier
Die wichtigsten Ergebnisse dieser

Umfrage zeigen auf, dass es Frauen in ei-

nigen Bereichen doch wesentlich schwe-
rer als Männer haben, zu akademischen
Ehren zu gelangen. So erhalten Frauen
weniger finanzielle Unterstützung als
Männer: 84% der Geisteswissenschafter
wurden finanziell unterstützt, bei den
Geisteswissenschafterinnen betrug die-
ser Anteil lediglich 12,5%. Den Frauen
wird auch 'ungenierter', so Ursula Niggli,
ein 'ausgedehntes Habilitationsverfahren'
zugemutet, ferner ist der Frauenanteil bei
den zurückgezogenen und den abgewie-
senen Habilitationsgesuchen überpropor-
tional hoch: Bei den weiblichen Phil l-ern
wurden 10 von 15 Gesuchen abgewiesen.

In der Zwischenzeit hat sich auch der
Regierungsrat und der Kantonsrat mit
dieser Angelegenheit befasst und in

gewohnter Manier 'abgewiegelt', dass
alles nicht so schlimm sei.
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Wie lange müssen die Frauen noch
warten?

Einige kürzlich erfolgte Berufungen
von Frauen zu Professorinnen täuschen
nicht darüber hinweg, dass der Kreis, aus
dem sie gewählt werden können, noch
immer sehr klein ist und dass es eigentlich
erste Priorität wäre, hier mit 'positiven
Massnahmen' nachzuhelfen. Denn wenn
die jetzige Beförderungspraxis anhält, wird
es erst irgendwann gegen Ende des drit-
ten Jahrtausends gleichviel Professo-
rinnen wie Professoren geben. Solange
wollen die Frauen nicht warten. Ursula
Niggli schlägt zwei konkrete Massnah-
men vor, die den Frauenalltag an der Uni
Zürich verändern könnten: Eine spezifi-
sehe Berufung von Frauen auf die jetzt
'massenhaft', so Ursula Niggli, 'freiwer-
denden Lehrstühle' und die Erteilung der
Lehrbefugnis an möglichst viele qualifi-
zierte Frauen, welche 'eine Habilitations-
schritt oder eine äquivalente Leistung
aufzuweisen' haben. (Ich könnte mir noch
andere 'positive Massnahmen' vorstel-
len, z.B. unbedingte Wahl resp. Anstel-
lung der weiblichen Kandidaten bei glei-
eher Qualifikation, finanzielle und fachli-
che Förderung speziell für Frauen etc.).

Veränderungen nicht nur bezüglich
Anzahl

Die männliche Wissenschaft muss
sich heute - auf dem Hintergrund von
Atom- und Gentechnologie-zunehmend
die Frage gefallen lassen, wieweit sie mit
ihren Forschungen (resp. dem 'Nutzen',
der aus diesen Forschungen gezogen
werden kann), die Zukunft von Natur und
Umwelt gefährde. Die sogenannte 'Wert-
freiheit' der Forschung ist mit Vorsicht zu
geniessen und die Gleichung 'männliche
Forschung resp. Wissenschaft gleich

objektive Forschung resp. Wissenschaft'
geht je länger je weniger auf. Die 'Unwis-
senschaftlichkeit', die 'mangelnde Fähig-
keit zum logischen Denken', die den Frau-
en auch heute noch vorgeworfen wird,
entpuppt sich immer mehr als ein gros-
ses, für die Menschheit wichtiges Plus:
Der Erfahrungsschatz der Frauen, ihre

ganzheitlichere, vernetztere Denkart, bis-
her weitgehend ungenutzt und abgewer-
tet, sind Eigenschaften, auf die zugun-
sten einer gedeihlichen Entwicklung von
Natur und Umwelt nicht mehr länger ver-
ziehtet werden kann. Ruth Rutman

1) Ursula Niggli: Habilitationsverfahren als Zermür-
bungstaktik, Zürich 1990
2) Ursula Niggli: Dubiose Qualifikationsverfahren,
Zürich 1990

Hochschulnachrichten
Base/: Die baselstädtische Regierung hat
Maria Antonietta Terzoli zur ordentlichen
Professorin an der Universität Basel
gewählt. Terzoli, italienische Staatsange-
hörige, wird Ordinaria für italienische Phi-

lologie.

Bern: Die Frauenförderung wird gemäss
Beschluss des Grossen Rates auf der
Stufe Abteilung (und nicht Adjunktin) be-
trieben werden.

Genf; Der Genfer Grosse Rat verabschie-
dete ein Gesetz, wonach im universitären
Wahlverfahren bei 'gleichwertigen wis-
senschaftlichen Qualifikationen die Per-

son vorgezogen' werden soll, 'die dem
untervertretenen Geschlecht angehört.'
Jede Fakultät und jedes Institut soll sich
selber ein Ziel für den angestrebten Anteil
Frauen setzen und nach vier Jahren Bi-

lanz ziehen. Wurde das Ziel nicht erreicht,
ist dafür eine Begründung abzugeben.
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